
Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der 
Kreisstadt Heppenheim am 15.03.2026  
 
Der Wahlausschuss der Kreisstadt Heppenheim hat in seiner Sitzung am 25.03.2026 das Ergebnis der 
Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:

 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Heppenheim















Hinweis: 
 
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) in 
Verbindung mit § 55 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWO) jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises 
binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch einer wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung 
eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 
Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 
Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter der Kreisstadt Heppenheim, 
Friedrichstraße 21, 64646 Heppenheim einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu 
begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. 
 
Heppenheim, 26.03.2026 
 
Der Wahlleiter der Kreisstadt Heppenheim 
 
 
Thomas Ehret 
Magistratsoberrat 
 
 
Bereitstellungstag: 28.03.2026 


